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15. Anderungssatzung der Gemeinde Révershagen zur Satzung der Gemeinde
Rovershagen iiber die Erhebung von Gebiihren zur Deckung der
Verbandsbeitrage des Wasser- und Bodenverbandes ,,Untere Warnow-Kiiste*
vom 19.02.2002

l.

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung fur das Land Mecklenburg-Vorpommern
(KV M-V), der §§ 1, 2, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes des Landes
Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) sowie des § 3 des Gesetzes Uber die Bildung
von Gewasserunterhaltungsverbéanden (GVUG) in der jeweils derzeit geltenden
Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde
Rovershagen vom 27.10.2025 folgende 15. Anderungssatzung der Gemeinde
Rovershagen zur Satzung der Gemeinde Révershagen lber die Erhebung von
Gebuhren zur Deckung der Verbandsbeitrdge des Wasser- und Bodenverbandes
,Untere Warnow-Kuste" erlassen:

Il.
Aufgrund der neuen Kalkulation wird der § 3 der Satzung der Gemeinde Révershagen
Uber die Erhebung von Gebiihren zur Deckung der Verbandsbeitrage des Wasser- und
Bodenverbandes ,Untere Warnow-Kuste" vom 19.02.2002, zuletzt gedndert durch die
14. Anderungssatzung vom 16.12.2024 wie folgt gedndert:

In § 3 (2) Satz 2 wird der Gebiuihrensatz 33,14 €/ha durch den Gebuhrensatz 33,01
€/ha ersetzt.

In § 3 (3) Satz 1 wird der Gebuhrensatz 15,27 €/ha durch den Gebiihrensatz 30,26
€/ha ersetzt.

.
Diese Anderungssatzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft.

Hinweis:

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoRen
wurde, kénnen diese gem. § 5 Abs. 5 Kommunalverfassung M-V nach Ablauf eines Jahres
seit dieser offentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese
Einschréankung gilt nicht fur die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder
Bekanntmachungsvorschriften.
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Kommentar
Bekanntmachung durch Veröffentlichung im Internet unter www.amt-rostocker-heide.de am 13.11.2025 (Link: Öffentliche Bekanntmachungen)


